Wie geh ich vor  ---  was der Jäger unbedingt wissen sollte !   

Wildursprung Schein –Trichinenuntersuchung - Kundige Person - 




Fleischuntersuchung

Das Landratsamt Böblingen – Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung informiert:

Bei der Vermarktung von Wildbret sind mehrere Bestimmungen zu beachten, die nachfolgend aufgezeigt werden. In Baden-Württemberg gibt es außer dem Einzelhandel (Gastronomie, Metzgereien ohne Zulassung, Lebensmittelgeschäfte) auch zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe, also Metzgereien die eine Zulassung für das Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von Wild besitzen. In diese nach Lebensmittelrecht zugelassenen Betriebe darf Wild ausschließlich in der Decke verbracht werden (im Gegensatz zum Einzelhandel). 
Trichinenuntersuchung: Für die Vermarktung über zugelassene Betriebe muss bei Schwarzwild (und Dachs) immer eine Trichinenprobenahme durch den für den Betrieb örtlich zuständigen amtlichen Tierarzt erfolgen. Werden die Stücke in andere, nicht zugelassene Betriebe gegeben, so darf die Probenentnahme zur Untersuchung auf Trichinen der Jäger selbst durchführen. Hierzu muss er von der Behörde geschult und beauftragt worden sein. Bei einer Probenahme durch den beauftragten Jäger müssen die Trichinenproben stets mit dem Wildursprungsschein zur Untersuchung vorgelegt werden. Wildursprungsscheine werden den beauftragten Jägern zusammen mit den Wildmarken vom Landratsamt ausgegeben. 
Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild muß immer sein  auch bei Eigenvebrauch
Kundige Person: Von kundigen Personen muss bei Lieferung von Schwarzwild und sonstigem Schalenwild an einen zugelassenen Betrieb ein Begleitschein mitgeführt werden, aus dem hervorgeht, dass zum Zeitpunkt des Erlegens keine Verhaltensstörungen und beim Aufbrechen keine auffälligen Merkmale beobachtet wurden. Muster dieses Begleitscheines sind beim LJV Baden-Württemberg erhältlich. Erfolgt die Lieferung an den zugelassenen Betrieb nicht durch eine kundige Person, so müssen neben dem Tierkörper Haupt und rote Organe zur Untersuchung mit vorgelegt werden.                                                                                                                                Bei ausschließlichem Eigenverbrauch von Wild        => Schulung nicht zwingend erforderlich.
Fleischuntersuchung: Die Lieferung an einen zugelassenen Betrieb zieht immer zwingend eine Fleischuntersuchung des angelieferten Schalenwildes nach sich. Im Einzelhandel erfolgt eine Fleischuntersuchung nur, wenn der Jäger bedenkliche Merkmale festgestellt hat. In diesem Fall müssen auch die Decke sowie das Haupt und die roten Organe zur Untersuchung vorgelegt werden.
Es wird daran erinnert, dass jeder Jäger, der Wild an einen zugelassenen Betrieb oder ohne Decke an den  Einzelhandel (auch Gastronomie) liefert oder Teilstücke an den Endverbraucher abgibt, sich beim Landratsamt (Veterinärdienst) als Lebensmittelunternehmer zu registrieren hat. Entsprechende Formulare sind beim Landratsamt erhältlich. Die Rückverfolgbarkeit des Wildes muss auf jeder Stufe der Vermarktung gewährleistet sein. 
Das Landratsamt - Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung ist für eventuelle Rückfragen unter Tel. 07031/663-1796 erreichbar (email: vetamt@lrabb.de).
